
 

  

S 61 R 2126/17

Sozialgerichtsbarkeit Bundesrepublik Deutschland

Land Nordrhein-Westfalen
Sozialgericht Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen
Sachgebiet Rentenversicherung
Abteilung 14
Kategorie Urteil
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren -
Leitsätze -
Normenkette -

1. Instanz

Aktenzeichen S 61 R 2126/17
Datum 11.05.2020

2. Instanz

Aktenzeichen L 14 R 569/20
Datum 12.01.2024

3. Instanz

Datum 30.08.2024

                             1 / 10



 

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des SozialgerichtsÂ Â Â Â 
vom 11.05.2020 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

Â 

Kosten sind nicht zu erstatten.

Â 

Die Revision wird nicht zugelassen.

Â 

Tatbestand

Die KlÃ¤gerin begehrt die GewÃ¤hrung von Rente wegen Erwerbsminderung fÃ¼r
die Zeit vom 01.10.2017 bis zum 30.06.2021.

Die am 00.00.0000 in der TÃ¼rkei geborene, seit 1971 in Deutschland lebende
KlÃ¤gerin ist seit dem Jahr 2003 verwitwet; sie hat eine erwachsene Tochter. Einen
Beruf hat sie nicht erlernt; erwerbstÃ¤tig war sie seit 1974, zuletzt als Montiererin in
der Uhrenindustrie; ab dem 15.09.2008 war sie arbeitsuchend. Neben einer
Hinterbliebenenrente nach ihrem durch einen Arbeitsunfall verstorbenen Ehemann
(0000 in HÃ¶he von 615,04 â�¬) bezog sie von der Beklagten vom 01.09.2008 bis
zum 30.09.2017 eine Rente wegen Erwerbsminderung, seit dem 01.07.2021 ist sie
Altersrentnerin.Â  Â Â 

Die KlÃ¤gerin ist seit Oktober 2005 als schwerbehinderter Mensch anerkannt; seit
September 2010 ist, inzwischen unbefristet, ein Grad der Behinderung (GdB) von
80. 

Nach einem erfolglosen ersten Antrag vom 01.09.2008 beantragte die KlÃ¤gerin am
26.06.2009 erneut die Bewilligung von Rente wegen Erwerbsminderung und gab an,
sie habe nach einer aufgrund einer Krebserkrankung erfolgten Brustoperation und
dreier Revisionsoperationen wegen starker Narbenschmerzen noch immer
chronische Schmerzen, zudem leide sie unter einem restless-legs-Syndrom;
arbeiten kÃ¶nne sie nicht mehr. Im Verwaltungsverfahren holte die Beklagte ein
vom 10.08.2010 datierendes Gutachten des Neurologen und Psychiaters Q. ein; das
der KlÃ¤gerin verbliebene LeistungsvermÃ¶gen schÃ¤tzte dieser als hinreichend
fÃ¼r die Verrichtung zumindest leichter kÃ¶rperlicher TÃ¤tigkeiten Ã¼ber einen
Zeitraum von drei bis sechs Stunden arbeitstÃ¤glich ein und hielt eine Besserung
fÃ¼r wahrscheinlich. Mit Bescheid vom 06.01.2011 stellte die Beklagte fest, die
KlÃ¤gerin sei seit Antragstellung teilweise erwerbsgemindert und gewÃ¤hrte ihr
wegen Verschlossenheit des Teilzeitarbeitsmarktes fÃ¼r die Zeit vom 01.03.2009
bis zum 31.08.2011 Rente wegen voller Erwerbsminderung. Aufgrund zweier
WeitergewÃ¤hrungsantrÃ¤ge vom 23.05.2011 und vom 23.06.2014 und daraufhin
eingeholter Befundberichte der behandelnden Ã�rzte erhielt die KlÃ¤gerin
zunÃ¤chst bis zum 31.08.2014 und schlieÃ�lich bis zum 30.09.2017 weiterhin Rente
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wegen voller Erwerbsminderung. 

Im Mai 2017 beantragte die KlÃ¤gerin erneut die WeitergewÃ¤hrung der Rente.
Daraufhin beauftragte die Beklagte den Neurologen und Psychiater B. mit der
Untersuchung der KlÃ¤gerin und der Erstattung eines Gutachtens. B. fÃ¼hrt unter
dem 19.05.2017 aus, bei der KlÃ¤gerin sei ein GdB von 80 festgestellt, sie sei
berentet. Alle drei Monate konsultiere sie G., die ihr Medikamente verschreibe.
Zudem erhalte sie vom Hausarzt Tramadol. Die KlÃ¤gerin befÃ¼rchte, erneut an
Krebs zu erkranken, sie fÃ¼hle sich nicht belastbar. B. stellte die Diagnosen einer
somatoformen SchmerzstÃ¶rung und einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung
bei gegenwÃ¤rtiger Remission sowie, fachfremd, einer Osteoporose und eines
Zustands nach Mamakarzinom rechts 2002. Er fÃ¼hrt aus, bei der Untersuchung
habe es keinen Hinweis auf eine depressive StÃ¶rung gegeben. Zum
LeistungsvermÃ¶gen heiÃ�t es, dieses lasse die Verrichtung leichter bis
mittelschwerer kÃ¶rperlicher Arbeiten Ã¼ber einen Zeitraum von Ã¼ber sechs
Stunden arbeitstÃ¤glich zu. Â 

Mit Bescheid vom 01.06.2017 lehnte die Beklagte daraufhin die neuerliche
WeitergewÃ¤hrung einer Rente wegen Erwerbsminderung ab; den Widerspruch der
KlÃ¤gerin vom 13.06.2017 wies sie mit Bescheid vom 24.11.2017 zurÃ¼ck. 

Am 06.12.2017 hat die KlÃ¤gerin Klage erhoben, um ihr Begehren
weiterzuverfolgen. Das Sozialgericht hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte
eingeholt. Der Hausarzt X. hat unter dem 23.03.2018 mitgeteilt, er behandle die
KlÃ¤gerin seit dem Jahr 2003; ihr Zustand sei unverÃ¤ndert. Der OrthopÃ¤de M. hat
unter demselben Datum mitgeteilt, die KlÃ¤gerin sei seit am 21.12.2017 und am
01.02.2017 wegen LendenwirbelsÃ¤ulenbeschwerden bei Osteoporose bei ihm
gewesen; eine Magnetresonanztomographie (MRT) sei unauffÃ¤llig gewesen. Die
FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie G. hat angegeben, die KlÃ¤gerin seit
1998 zu behandeln; sie leide unter rezidivierenden depressiven Episoden und einem
restless-legs-Syndrom. 

Die KlÃ¤gerin hat beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 01.06.2017 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 24.11.2017 zu verurteilen, ihr Ã¼ber den 30.09.2017
hinaus Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser
Erwerbsminderung nach MaÃ�gabe der gesetzlichen Bestimmung zu bewilligen.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Auf Veranlassung des Sozialgerichts hat der Neurologe und Psychiater E. die
KlÃ¤gerin am 05.11.2018 untersucht; sie hatte sich im Vorfeld lediglich durch
Vorlage ihrer AOK-Gesundheitskarte ausgewiesen, Ausweispapiere hatte sie nicht
vorgelegt. In dem vom 20.12.2018 datierenden Gutachten heiÃ�t es, die KlÃ¤gerin
leide nicht unter einer rezidivierenden depressiven StÃ¶rung, sondern allenfalls
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unter einer Dysthymie; der Antrieb sei diskret vermindert, die Stimmungslage
wechselhaft, leicht gedrÃ¼ckt und freudlos, die affektive SchwingungsfÃ¤higkeit sei
gering eingeengt. Zu diagnostizieren seien eine chronische SchmerzstÃ¶rung mit
somatischen und psychischen Faktoren und ein restless-legs-Syndrom. Das
LeistungsvermÃ¶gen lasse die Verrichtung leichter kÃ¶rperlicher Arbeiten Ã¼ber
sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich zu; die davon abweichende EinschÃ¤tzung
der KlÃ¤gerin sei nicht objektivierbar. 

SchlieÃ�lich hat der von der KlÃ¤gerin als SachverstÃ¤ndiger gewÃ¤hlte Psychiater
F. die KlÃ¤gerin am 24.04.2019 untersucht. Weil die Untersuchung in ihrer
Wohnung stattfand und er in der Akte zwei Bilder der KlÃ¤gerin gesehen hatte, hielt
der SachverstÃ¤ndig es nicht fÃ¼r nÃ¶tig, dass sie sich im Vorfeld legitimierte. Bis
zur kÃ¶rperlichen Untersuchung war die Tochter der KlÃ¤gerin anwesend. In dem
vom 29.04.2019 datierenden Gutachten heiÃ�t es, die KlÃ¤gerin habe ihre vor zwei
Jahren verstorbene Mutter die letzten drei Jahre zu Hause gepflegt. Sie rauche neun
bis zehn Zigaretten am Tag, Alkohol trinke sie nur wenig und nur zu besonderen
AnlÃ¤ssen. Wegen ihrer Schmerzen in der linken Schulter und im rechten Arm
nehme sie zweimal tÃ¤glich ein Opioid ein. An Diagnosen nennt F. eine anhaltende
somatoforme SchmerzstÃ¶rung mit darin enthaltener mittelschwerer depressiver
Symptomatik â��trotz langjÃ¤hriger und durchaus konsequenter Behandlungâ��,
zudem bestÃ¼nden Beschwerden durch ein restless-legs-Syndrom; die
Erkrankungen wirkten wechselseitig ungÃ¼nstig aufeinander. Das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin lasse auch die Verrichtung kÃ¶rperlich leichter
Arbeiten in wechselnder Haltung und ohne Publikumsverkehr nur noch fÃ¼r
weniger als drei Stunden am Tag zu, wobei zu befÃ¼rchten stehe, dass sie viele
Pausen benÃ¶tigen werde.

Der SachverstÃ¤ndige E. ist im Anschluss gebeten worden, zu den AusfÃ¼hrungen
F.s Stellung zu nehmen und insbesondere darzulegen, ob diese geeignet seien, zu
einer anderen Beurteilung als der in seinem Gutachten vom 20.12.2018 zu
gelangen. Er hat unter dem 07.11.2019 mitgeteilt, die KlÃ¤gerin sei lediglich vor
vielen Jahren kurzzeitig stationÃ¤r behandelt worden; im Ã�brigen stelle sie sich
lediglich quartalsweise ambulant vor. Bei der Untersuchung durch F. habe sie
zudem nicht angegeben, antidepressive Medikamente einzunehmen. Da auch ihr
Tagesablauf normal sei, kÃ¶nne die Leistungsbeurteilung F.s nicht nachvollzogen
werden.

AbschlieÃ�end ist F. um eine ergÃ¤nzende Stellungnahme gebeten worden, die vom
06.02.2020 datiert und in welcher er unter Kritik an E.s AusfÃ¼hrungen an seiner
LeistungseinschÃ¤tzung festhÃ¤lt.

Mit Urteil vom 11.05.2020 hat das Sozialgericht der Klage stattgegeben und zur
BegrÃ¼ndung insbesondere ausgefÃ¼hrt, F. habe sich ausfÃ¼hrlicher und
intensiver mit den Beschwerden der KlÃ¤gerin auseinandergesetzt als E.. Die
Kammer sei davon Ã¼berzeugt, dass die KlÃ¤gerin ohne Arbeit ein gewisses
Funktionsniveau halten kÃ¶nne, mehr aber auch nicht; die LeistungseinschÃ¤tzung
F.s sei nachvollziehbar.
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Gegen das ihr am 15.06.2020 zugestellte Urteil hat die Beklagte am 13.07.2020
Berufung eingelegt. Sie meint, F. habe seine EinschÃ¤tzung auf die Angaben der
KlÃ¤gerin gestÃ¼tzt, ohne diese objektiviert zu haben. Er habe zudem nicht
begrÃ¼ndet, warum die Untersuchung in der Wohnung der KlÃ¤gerin erfolgt sei und
habe auÃ�erdem darauf verzichtet, ihre IdentitÃ¤t zu prÃ¼fen. Nach alledem seien
die AusfÃ¼hrungen dieses SachverstÃ¤ndigen nicht geeignet, eine
Erwerbsminderung der KlÃ¤gerin zu belegen und den geltend gemachten
Rentenanspruch zu begrÃ¼nden. 

Die Beklagte beantragt schriftsÃ¤tzlich, 

das Urteil des Sozialgerichts Dortmund vom 11.05.2020 aufzuheben und die Klage
abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt schriftsÃ¤tzlich, 

die Berufung der Beklagten zurÃ¼ckzuweisen. 

Sie hÃ¤lt das ihre Auffassung bestÃ¤tigende Urteil des Sozialgerichts Dortmund
fÃ¼r zutreffend.

Der Senat hat Befundberichte der behandelnden Ã�rzte der KlÃ¤gerin eingeholt.
Der OrthopÃ¤de M. hat unter dem 14.12.2020 und 09.10.2023 mitgeteilt, die
KlÃ¤gerin sei zuletzt am 15.01.2019 bei ihm gewesen, so dass er die weitere
Entwicklung nicht beurteilen kÃ¶nne. Der Hausarzt X., Facharzt fÃ¼r
Allgemeinmedizin, hat mit Datum vom 18.12.2020 und nochmals am 12.10.2023
festgestellt, hinsichtlich der Befunde und der Diagnosen gebe es keine Ã�nderung
gegenÃ¼ber dem zuletzt erstellten Befundbericht. Die GehfÃ¤higkeit der KlÃ¤gerin
sei nicht beeintrÃ¤chtigt; sie benÃ¶tige im Laufe eines Arbeitstags keine
zusÃ¤tzlichen Pausen; der Verdacht auf das Vorliegen einer Parkinsonerkrankung
habe sich nicht bestÃ¤tigt. Die FachÃ¤rztin fÃ¼r Neurologie und Psychiatrie G. hat
in ihrem vom 21.12.2020 datierenden Bericht mitgeteilt, alle Leiden seien
chronifiziert, neue seien nicht bekannt, aktuelle Befunde seien gegebenenfalls beim
Hausarzt zu erfragen. N., der die Praxis von G. Ã¼bernommen hat, teilt unter dem
17.10.2023 mit, er habe die KlÃ¤gerin lediglich einmal am 16.02.2023 gesehen; bei
der klinischen Untersuchung habe er keine pathologischen Befunde erhoben, eine
EinschrÃ¤nkung des GehvermÃ¶gens habe er nicht feststellen kÃ¶nnen. Â Â Â Â 

Der Senat hat schlieÃ�lich den Arzt fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapie C. zum SachverstÃ¤ndigen ernannt. Nach Studium der Akten und
Untersuchung der KlÃ¤gerin am 16.09.2021 hat er unter dem 19.09.2021 ein
weiteres Gutachten erstattet. Diesem zufolge hat die KlÃ¤gerin erklÃ¤rt, ihre Mutter
habe sie im Jahr 2016 zu sich genommen; Antidepressiva nehme sie seit etwa zwei
Jahren nicht mehr ein, sie hÃ¤tten nicht geholfen. Sie fÃ¼hle sich erschÃ¶pft,
niedergeschlagen, lustlos; sie habe ZukunftsÃ¤ngste, manchmal sei sie auch leicht
reizbar, sie grÃ¼bele viel und fÃ¼hle sich mit der gesamten Situation
Ã¼berfordert. C. diagnostiziert eine rezidivierende depressive StÃ¶rung,
gegenwÃ¤rtig leicht- bis mittelgradige Episode, eine anhaltende somatoforme

                             5 / 10



 

SchmerzstÃ¶rung, ein restless-legs-Syndrom und einen Tinnitus, wobei letzterer
sich auf das LeistungsvermÃ¶gen nicht wesentlich auswirke; neue Erkrankungen
seien seit den letzten Begutachtungen im Jahr 2017 nicht festgestellt worden. Durch
diese GesundheitsstÃ¶rungen sei die psychophysische Belastbarkeit herabgesetzt,
ebenso die FlexibilitÃ¤t und die UmstellungsfÃ¤higkeit sowie die
DurchhaltefÃ¤higkeit. Ohne Gefahr fÃ¼r die Gesundheit und ohne glaubhaft groÃ�e
Schmerzen kÃ¶nne die KlÃ¤gerin aber unter Beachtung einiger sich aus ihren
Leiden ergebenden qualitativen EinschrÃ¤nkungen noch kÃ¶rperlich leichte
Arbeiten Ã¼ber sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich unter betriebsÃ¼blichen
Bedingungen verrichten; ihre WegefÃ¤higkeit sei erhalten. Zu dem Gutachten F.s
sei anzumerken, dass nicht nachvollzogen werden kÃ¶nne, warum die
Begutachtung in der Wohnung der KlÃ¤gerin durchgefÃ¼hrt worden sei. Gleiches
gelte dafÃ¼r, dass die Exploration offensichtlich in Anwesenheit eines
FamilienangehÃ¶rigen durchgefÃ¼hrt worden sei, wodurch nicht auszuschlieÃ�en
sei, dass die Ergebnisse der Exploration verfÃ¤lscht worden seien. Die von F.
erhobenen Befunde rechtfertigten fÃ¼r den damaligen Zeitpunkt die Diagnose
einer seit Jahren chronifizierten mittelgradigen depressiven Symptomatik nicht.
Auch sei es nicht zutreffend, dass vielfache bisherige Therapieversuche keine
nennenswerte Besserung gebracht hÃ¤tten. Seit 2010 sei lediglich eine ambulante
nervenÃ¤rztliche Behandlung erfolgt, die stationÃ¤re Behandlung 2010 sei nach
wenigen Tagen beendet worden. Nach alledem kÃ¶nne die EinschÃ¤tzung des
LeistungsvermÃ¶gens nicht geteilt werden. 

Die KlÃ¤gerin meint, sie habe Anspruch auf die begehrte Rente; es sei nicht
ansatzweise erkennbar, dass sich ihre Situation in der Zeit vom Beginn der Rente
bis zur Einstellung der Zahlungen verbessert habe. Daran Ã¤ndere auch das
Gutachten von C. nichts, in welchem im Ã�brigen eine Auseinandersetzung mit dem
von X. diagnostizierten Fibromyalgiesyndrom fehle. C. folgere zudem aus der
mangelnden oder unzureichenden Behandlung geklagter Beschwerden wie auch
aus der unzureichenden Dokumentation durch einen Behandler, dass
entsprechende Erkrankungen nicht vorlÃ¤gen bzw. nicht nachgewiesen seien.
Derartige unzulÃ¤ssige UmkehrschlÃ¼sse habe er hinsichtlich der depressiven
StÃ¶rung, des restless-legs-Syndroms und des Tinnitus gezogen. Â Â Â 

Um Stellungnahme zu den AusfÃ¼hrungen des BevollmÃ¤chtigten der KlÃ¤gerin
gebeten, stellt der SachverstÃ¤ndige unter dem 24.01.2022 bezÃ¼glich des
Fibromyalgiesyndroms fest, es handle sich dabei primÃ¤r um ein orthopÃ¤disch-
rheumatologisches Krankheitsbild. Da jedoch keine organmedizinischen Korrelat
bestÃ¼nden, werde es auf nervenÃ¤rztlichem Fachgebiet bezÃ¼glich der
qualitativen LeistungseinschrÃ¤nkungen im Rahmen einer anhaltenden
somatoformen SchmerzstÃ¶rung beurteilt; diese Diagnose und die daraus
resultierenden LeistungseinschrÃ¤nkungen habe er in seinem Gutachten
berÃ¼cksichtigt. Gleiches gelte fÃ¼r die depressive StÃ¶rung, wobei er bezÃ¼glich
der medikamentÃ¶sen Therapie einige kritische Anmerkungen angefÃ¼hrt habe.
Das restless-legs-Syndrom habe er ebenfalls berÃ¼cksichtigt, jedoch angemerkt,
dass das AusmaÃ� der BeeintrÃ¤chtigung der SchlafqualitÃ¤t durch die
nÃ¤chtlichen Beinbewegungen nur im Rahmen einer Untersuchung im Schlaflabor
beurteilt werden kÃ¶nne. Darauf, dass die zumutbaren therapeutischen
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MÃ¶glichkeiten in Bezug auf die psychischen StÃ¶rungen von der KlÃ¤gerin seit
dem Jahr 2010 nicht ausgeschÃ¶pft worden seien, sei ihr BevollmÃ¤chtigter in
keiner Weise eingegangen. Â Â 

Â Im Rahmen eines am 24.10.2023 durchgefÃ¼hrten ErÃ¶rterungstermins hat die
Berichterstatterin darauf hingewiesen, dass die Berufung der Beklagten Erfolg
haben dÃ¼rfte. Lege man die neurologisch-psychiatrischen Gutachten von E. und C.
zugrunde, die zu derselben LeistungseinschÃ¤tzung gekommen seien wie B. im
Verwaltungsverfahren, so stehe der KlÃ¤gerin kein Anspruch auf Rente wegen
Erwerbsminderung zu, weil sie nicht erwerbsgemindert sei. Nur wenn man, wie das
Sozialgericht, das nach Â§ 109 SGG eingeholte Gutachten von F. zugrunde lege,
ergebe sich ein Rentenanspruch der KlÃ¤gerin. Dieses Gutachten leide jedoch unter
diversen MÃ¤ngeln; es sei nicht schlÃ¼ssig und fÃ¼r das Gericht auch nicht
nachvollziehbar; schlieÃ�lich stÃ¼tzten auch die eingeholten Befundberichte der
behandelnden Ã�rzte die AusfÃ¼hrungen und die LeistungseinschÃ¤tzung von F.
nicht. Ansatzpunkte fÃ¼r weitere Ermittlungen von Amts wegen bestÃ¼nden nicht.
Nach alledem kÃ¶nne der KlÃ¤gerin nur geraten werden, die Klage
zurÃ¼ckzunehmen. Werde sie aufrechterhalten, so mÃ¼sse der Senat der Berufung
stattgeben, wobei er die Revision nicht zulassen werde, weil die Entscheidung allein
auf der WÃ¼rdigung der Beweise beruhe und insoweit nicht revisibel sei. Die
KlÃ¤gerin hat die Klage nicht zurÃ¼ckgenommen. Die Beteiligten haben
Ã¼bereinstimmend zu Protokoll erklÃ¤rt, sie seien mit einer Entscheidung der
Sache durch die Berichterstatterin und ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
einverstanden; dem im Termin Besprochenen gemÃ¤Ã� haben sie im Anschluss
schriftsÃ¤tzlich klargestellt, mit einer Entscheidung der Sache durch die
Berichterstatterin als Einzelrichterin und ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
einverstanden zu sein.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands im Ã�brigen wird auf
den Inhalt der Gerichtsakten sowie der beigezogenen VerwaltungsvorgÃ¤nge der
Beklagten (VSNR: 11 111258 E 559) verwiesen, der Gegenstand der Entscheidung
gewesen ist. 

Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Mit dem EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten entscheidet der Senat Ã¼ber die Berufung
gemÃ¤Ã� Â§Â 124 Absatz 2 SGG durch Urteil ohne mÃ¼ndliche Verhandlung und
gemÃ¤Ã� Â§ 155 Absatz 3 und 4 SGG durch die Berichterstatterin als konsentierte
Einzelrichterin.

Die Berufung der Beklagten hat Erfolg. Sie ist zulÃ¤ssig, insbesondere ist sie
statthaft und form- und fristgerecht erhoben (Â§Â§ 143 und 151 SGG); sie ist auch
begrÃ¼ndet. Zu Unrecht hat das Sozialgericht der Klage stattgegeben, denn die
KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf die GewÃ¤hrung der begehrten Rente. 

In dem hier streitigen Zeitraum vom 01.10.2017 bis zum 30.06.2021 erfÃ¼llt die
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KlÃ¤gerin die Voraussetzungen fÃ¼r die GewÃ¤hrung einer Rente wegen
Erwerbsminderung nicht. Anspruch auf eine derartige Rente besteht nach Â§ 43
Abs. 1 SatzÂ 1 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) fÃ¼r Versicherte bis zum
Erreichen der Regelaltersgrenze, wenn sie

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  teilweise erwerbsgemindert sind,

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  in den letzten fÃ¼nf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung
drei Jahre PflichtbeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherte BeschÃ¤ftigung oder TÃ¤tigkeit
haben und

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit
erfÃ¼llt haben.

Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder
Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen
Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich
erwerbstÃ¤tig zu sein (Â§Â 43 Abs.Â 1 SatzÂ 2Â SGB VI); voll erwerbsgemindert sind
nach Â§ 43 Abs. 2 Satz 2 SGB VI diejenigen Versicherten, die nicht mindestens drei
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kÃ¶nnen. Nach Â§Â 43 Abs. 3 SGB VI ist
erwerbsgemindert nicht, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei
ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen.

Letzteres ist hier der Fall. Es ist der insoweit beweispflichtigen KlÃ¤gerin nicht
gelungen zu belegen, dass ihr LeistungsvermÃ¶gen in dem streitbefangenen
Zeitraum die Verrichtung zumindest kÃ¶rperlich leichter Arbeiten Ã¼ber sechs
Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes nicht mehr zulieÃ�. 

Die GesundheitsstÃ¶rungen der KlÃ¤gerin sind im Verwaltungsverfahren von dem
Neurologen und Psychiater B., im Klageverfahren von dem Neurologen und
Psychiater E. und dem Psychiater F. und schlieÃ�lich im Berufungsverfahren durch
den Facharzt fÃ¼r Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie C. gewÃ¼rdigt
worden. Aus den vorliegenden Gutachten wie auch den im Ã�brigen zu den Akten
gelangten medizinischen Unterlagen ergibt sich, dass die KlÃ¤gerin insbesondere
unter einer somatoformen SchmerzstÃ¶rung, einer rezidivierenden depressiven
StÃ¶rung, einem rest-legs-Syndrom leidet, zudem besteht ein Tinnitus. Der
zwischenzeitlich bestehende Verdacht auf das Vorliegen einer Parkinson-Erkrankung
konnte nach Auskunft des Hausarztes X. entkrÃ¤ftet werden. 

Das unter BerÃ¼cksichtigung der festgestellten GesundheitsstÃ¶rungen
verbliebene LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin haben die SachverstÃ¤ndigen B., E.
und C. fÃ¼r den Senat schlÃ¼ssig und nachvollziehbar so eingeschÃ¤tzt, dass sie
ohne auf Kosten ihrer Gesundheit zu arbeiten oder zusÃ¤tzliche Pausen zu
benÃ¶tigen zumindest kÃ¶rperlich leichte TÃ¤tigkeiten unter betriebsÃ¼blichen
Bedingungen noch sechs Stunden und mehr arbeitstÃ¤glich verrichten kann. Ihre
WegefÃ¤higkeit ist nach Auffassung aller SachverstÃ¤ndigen wie auch den Angaben
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der behandelnden Ã�rzte zufolge erhalten. 

Soweit der im erstinstanzlichen Verfahren tÃ¤tig gewordene Psychiater F. das
LeistungsvermÃ¶gen der KlÃ¤gerin in Abweichung von den drei anderen
gutachterlich tÃ¤tig gewordenen SachverstÃ¤ndigen als in zeitlicher Hinsicht auf
weniger als drei Stunden arbeitstÃ¤glich angesehen hat, vermag der Senat dies â��
anders als das Sozialgericht â�� nicht als maÃ�geblich anzusehen. Das Gutachten
von F. ist bereits insoweit angreifbar, als der SachverstÃ¤ndige die Untersuchung
der KlÃ¤gerin ohne BegrÃ¼ndung allein auf einen telefonisch geÃ¤uÃ�erten
Wunsch des Sohnes hin in der Wohnung der KlÃ¤gerin durchgefÃ¼hrt, zudem die
Ã�berprÃ¼fung der IdentitÃ¤t der KlÃ¤gerin fÃ¼r nicht erforderlich gehalten und
schlieÃ�lich die Exploration in Anwesenheit eines FamilienangehÃ¶rigen
vorgenommen hat. F. hat im Ã�brigen nicht gegenÃ¼ber den von den Ã¼brigen
SachverstÃ¤ndigen festgestellten abweichende Befunde erhoben, sondern lediglich
das quantitative LeistungsvermÃ¶gen anders eingeschÃ¤tzt, ohne dafÃ¼r aber,
worauf E. in seiner ergÃ¤nzenden Stellungnahme zu Recht hingewiesen hat, eine
Ã¼berzeugende BegrÃ¼ndung zu geben. Das im Berufungsverfahren noch
eingeholte Gutachten von C. hat unter Auseinandersetzung mit den AusfÃ¼hrungen
F.s die Leistungsbeurteilung von B. und E. bestÃ¤tigt. 

Auf den Vortrag der KlÃ¤gerin bezÃ¼glich eines Fibromyalgiesyndroms eingehend,
sei abschlieÃ�end bemerkt, dass es fÃ¼r die sozialmedizinische
Leistungsbeurteilung auf Funktions- und LeistungseinschrÃ¤nkungen, nicht auf
Diagnosen ankommt. Die von X. einer Fibromyalgie zugeordneten Beschwerden
sind von allen SachverstÃ¤ndigen gewÃ¼rdigt worden, mangels
organmedizinischen Korrelats im Rahmen einer anhaltenden somatoformen
StÃ¶rung.Â Â  Â Â Â Â Â Â 

Soweit der festgestellte Grad der Behinderung von der KlÃ¤gerin als Indiz fÃ¼r das
Vorliegen einer Erwerbsminderung angefÃ¼hrt worden ist, bedarf es keiner
ErlÃ¤uterung dazu, dass die Voraussetzungen insoweit andere sind als fÃ¼r die
Feststellung einer teilweisen oder vollen Erwerbsminderung. Die Beschwerden und
Befunde, die Grundlage der Feststellung einer Schwerbehinderung waren, sind
aktenkundig und in die Leistungsbeurteilung der SachverstÃ¤ndigen eingeflossen.

Ohne Bedeutung schlieÃ�lich ist, ob sich der Gesundheitszustand der KlÃ¤gerin
gegenÃ¼ber dem wÃ¤hrend des Rentenbezugs vorliegenden verÃ¤ndert,
insbesondere verbessert hat. MaÃ�geblich fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber einen
Antrag auf WeitergewÃ¤hrung einer zuvor bewilligten Rente wegen
Erwerbsminderung ist, wie bei einem erstmaligen Antrag, dass die
Anspruchsvoraussetzungen im relevanten Zeitpunkt, hier dem Beginn des
Zeitraums, fÃ¼r welchen weiterhin Rente begehrt wird, vorliegen. Dies mag nicht
(mehr) der Fall sein, weil sich der Gesundheitszustand verbessert hat; mÃ¶glich ist
auch, dass die ursprÃ¼ngliche oder bei vorheriger WeitergewÃ¤hrung
vorgenommene LeistungseinschÃ¤tzung sich als unzutreffend herausgestellt
hat.Â Â  Â Â 
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bei BerufsunfÃ¤higkeit ist seitens der KlÃ¤gerin nicht geltend gemacht worden und
kommt hier auch nicht in Betracht, weil sie weder einen Beruf erlernt noch eine
TÃ¤tigkeit als Angelernte im oberen Bereich im Sinne der hÃ¶chstrichterlichen
Rechtsprechung ausgeÃ¼bt hat. 

Die Kostenentscheidung findet ihre Grundlage in Â§ 193 SGG und trÃ¤gt dem
Ausgang des Rechtsstreits Rechnung. 

Die Revision ist nicht zuzulassen, weil keiner der in Â§ 160 Abs. 1 Nrn 1 und 2 SGG
genannten GrÃ¼nde vorliegt. 

Erstellt am: 18.09.2024

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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